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Antrag 

der Fraktion der SPD und der Linksfraktion 

Fairer Umgang mit Praktikantinnen und Praktikanten in der Berliner Verwaltung 

Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen: 
 
Für die Beschäftigung von Praktikantinnen und Praktikanten in den Senatsver-
waltungen und den nachgeordneten Verwaltungen werden nachfolgend dargeleg-
te Regeln für das Anbieten von Praktika als Leitlinie festgelegt: 
 
- Praktika in der Berliner Verwaltung dienen der Berufsorientierung und der 

praktischen Berufsbildung. 
- Praktikantinnen und Praktikanten sollen in Arbeitsabläufe integriert wer-

den, dürfen aber keine Vollzeitstellen ersetzen. Die dauerhafte Wahrneh-
mung von Aufgaben oder Arbeitsschritten durch Praktikantinnen und Prak-
tikanten ist nicht zulässig. 

- Die Dauer von Praktika wird regelmäßig auf 3 Monate begrenzt. Ausnah-
men sollen nur im Rahmen von Ausbildungsgängen, in denen längere Prak-
tika vorgeschrieben sind, sowie für Praktika im Rahmen von staatlichen 
Programmen gelten. 

- Praktikantinnen und Praktikanten, deren Praktika nicht Teil einer Schul-, 
Fachhochschul- oder Hochschulausbildung sind, sind angemessen zu vergü-
ten, soweit die Laufzeit des Praktikums mehr als einen Monat beträgt. 

 
Begründung: 

Im laufenden Jahrzehnt ist aus einem wertvollen Instrument der Berufsorientie-
rung und -ausbildung ein Weg zur Umgehung von Standards auf den Arbeits-
märkten geworden. So stehen in einigen Bereichen der Arbeitswelt nicht mehr 
der Ausbildungs- und Berufsorientierungsaspekt im Vordergrund, sondern die 
Nutzung von zusätzlicher, preiswerter bzw. kostenfreier Arbeitskraft. Teilweise 
werden reguläre Stellen durch Praktikumsstellen ersetzt. Zudem haben Praktika 
den Begriff der Probezeit und der befristeten Arbeitsverhältnisse untergraben, 
indem sich ausgebildete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vor der regulären 
Einstellung zunächst erst einmal im Unternehmen „beweisen“ müssen. 
 
Die Antragsteller stellen ausdrücklich fest, dass diese Entwicklung sich nicht 
vorrangig auf Probemlagen in der öffentlichen Verwaltung des Landes Berlin 
und seiner Bezirke bezieht. Dennoch werden auch in der Berliner Verwaltung in 
nicht unerheblichem Maße Praktika angeboten, so dass eine präventive Festle-
gung von Leitlinien zum Anbieten von Praktikumsstellen geboten erscheint. 
Darüber hinaus wird das Land Berlin damit seiner Vorbildwirkung auch für die 
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Privatwirtschaft gerecht und solidarisiert sich mit vielen anderen fairen Unter-
nehmen. 
 
 
Berlin, den 16. September 2009 
 
 
 
 

Müller    Kohlmeier 
und die übrigen Mitglieder der Fraktion der SPD 

 
 
 
 
 

Bluhm   Seelig 
und die übrigen Mitglieder der Linksfraktion 

 


